
  
  

   
Fre ie und Hansestadt  Hamburg  

 Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 
 
  
 
 

 
 

 

Amt für Familie 
Abteilung Familie und Kindertagesbetreuung  
Abteilungsleitung   

 

Post            Postfach 76 01 06, 22051 Hamburg 
Sitz             Hamburger Str. 37, 22083 Hamburg 
Telefon       040/ 42863 - 2438   

      HamburgService: 115 
Telefax       040/ 42863 - 2346 
E-Mail  Dirk.Bange@soziales.hamburg.de 

  
          

   
 

Hamburg,  25. Januar 2022  
 

 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
Postfach 76 01 06, 22051 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
    

An alle Hamburger Kita-Eltern 
    
 
 
 
  
 

 

               
 

Corona-Pandemie – Chargenrückruf Antigen-Schnelltests und FFP2-Maskenpflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
 
 
Liebe Eltern, 

wir wurden von dem Medizinproduktvertreiber der „Genrui“-Schnelltests darüber informiert, dass 
der Hersteller einen Produktrückruf von zwei einzelnen Test-Chargen des „Genrui SARS-CoV-2 
Antigen Test Kit (Colloidal Gold)“ für den deutschen Markt veröffentlicht hat, bei denen es nach 
Angaben des Herstellers gehäuft zu falsch-positiven Testergebnissen kommt.  

Eine dieser Chargen wurde ab Oktober 2021 unter anderem auch nach Hamburg geliefert.  

Es handelt sich dabei um die Charge LOT 20211008. 

Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass Sie im vergangenen Jahr mit Tests aus der 
fehlerhaften Charge beliefert wurden. Daher bitten wir Sie, Testpakete mit der LOT-Nr. 
20211008 nicht weiter zu verwenden. Sie finden die LOT-Nr. auf der Außenseite der Pa-
ckung. Bitten Sie Ihre Kita um die Aushändigung neuer Tests. 

Die Firma Genrui bestätigt, dass die Verlässlichkeit von Negativresultaten durch den Fehler 

nicht beeinträchtigt sei. 

Die ab Januar 2022 zur Verfügung gestellten Siemens-Tests sind nicht betroffen. 

Darüber hinaus sollen aufgrund des derzeit weiterhin hohen Infektionsgeschehens zusätzliche 
Schutzmaßnahmen in den Hamburger Kitas gelten: Die Kita-Träger können ab sofort, auf der 
Grundlage ihrer sich aus dem Hausrecht ergebenden Befugnisse, auch von den Eltern einfor-
dern, dass im Rahmen der geltenden Maskenpflicht nach § 24 Abs. 2a HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO als medizinische Masken nur noch FFP2-Masken akzeptiert werden. Bitte 
informieren Sie sich über die Regelungen in Ihrer Kita.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Dirk Bange 


